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Euere Stellvertreter und Team te entweder wählen,
oder selbst als solche gewählt werden.

Würdet Ihr Euch also durch Ucberrcdungskunst
des Eigennutzes und Ehrgeitzes zu unweisen Wahlen
verleiten lassen: so würdet Ihr die ersten seyn, wcl-
ehe die unglücklichen Folgen derselben empfinden wür-
den. Wir dürfen daher von Euch erwarten, Euere
Wahl werde auf Männer fallen, die Eueres Zutran-
ens würdig sind; auf Männer, die nicht erst seit Eu-
rcc Vereinigung mit Helvetien, die Worte Freiheit
und Gleichheit im Munde führen, sondern schon
seit langem durch Worte und Werke bewiesen haben,
daß sie dieselben im Herzen tragen, und nebst diesen
patriotischen Gesinnungen auch diejenigen Kenntniße
in sich vereinigen, welche sie zu ihrem Berufe geschilt
machen. Fragt nicht nach dem Namen, Herkunft und
Geburtsort, sondern allein nach Tugend, Kenntnißen
und Rechtschaffenheit, und so werdet Ihr Euch durch
«ine solche Wahl Ehre und der Freiheit würdig
machen.

Die provisorische Regierung ist eingeladen, das
Nähere, so die ?usammenberusung der Primarver-
sammlungen auf den 5ten Mai, nachstkünfug, erfor-
dem wirb, zu veranstalten, gegenwartige Proklama-
tion ins Italiänische und Romanische übersetzen, und
durch den Druk in allen Gemeinden des Kantons be-
kaunt zu machen.

Chur den 26. April 1799.

Die Negierungscommissairs

Schwaller und Herzog.

Fränkische Republik.
Armee von der Donau.

Proklamation.
Im Generalqnartier zu Sckwyz, den 14. Floreal

im 7. Jahre der fränkische» Republik, oder
den z. Mai 1799.

Der Divisions-Genera! S onIt, an die

Bürger des Kantons Waldstätten.
Die Einwohner des Distrikts Schwyz werden encd

Keuchtet haben, auf was für eine großmüthige Weise
Lt des meiner A'.ckunft sind behandelt worden; keine

Rache wurde ausgeübt; kein Uebel begann, und
niemand hat den Verlust seines Bruders oder eines

Anverwandten «nd Freundes zu betrauren: jeder-

mann ist ruhig in sein Heim tth zurükgekchrt, u w da
sie ihr Eigenthum unberührt andeu, bceifâm sie sich
die Gewehre »'«zugeben, welche sie noch besassen, und
welche ihnen ganz unnöthig wurden, weil sie keine
Feinde zu bekämpfen hatten.

Verirrte Helvetier, die ihr noch euere
Waffen behalten habet, ich fodere von euch, daß ihr
selbe unverzüglich und genau ableget: sie w.rden euch
in euern Handen zum Verbrechen, wenn ihr sie wider
euere Freunde und verbrüderte Franken oder gegen
euere Vorgeiczte traget, weiche das Eeftz ertemtt
und beschüzt.

Es befinden sich noch bewaffnete Versammlungen
in zerschiedeneu Gemeinden euers Kantons, diese
sollen unvcrsaumt aus einander gehen, und jeder
sich in.die Schsoß seiner Familie zurükziehen; denn
dergleichen Versammlungen noch langer unterhalten,
ware ein Verbrechen, das nicht mehr eutschu'digct
werden könnte, und welches euch die fürchterlichste
Rache, und den gewissesten Untergang zuziehen
würde. Höret die Worte des Friedens, die ich euch

bringe und verdienet die Verzeihung durch den Eifer,
den ihr beweisen werdet, meine Befehle zu vollziehen.

1. Alle bewaffnete Volksversammlnngen, die sich

noll) im Lande befinden, sollen auf der Stelle aus-
einander gehen, und jeder in seine Wohnung zuruk-
kehren, und sich dort rulffg betragen.

2. Aller Gattung Waffen und Kriegsgeräthe
sollen bei dem Agent der Gemeinde abgegeben wer-
den, welcher selbe alsoglcieh zusammenhast in mein
Hauptquartier zu Schwyz überliefern wird.

Z. Derjenige, welcher mit Verachtung dieses Be-
fchls mit den Waffen in der Hand angetroffen wird,
soll unverzüglich vor ein Kriegsgericht gestellt unö

als ein Rebell vernrtheilt werben.

4. Die Agenten in jeder Gemeinde werden ohne

Verschub dem Statthalter des Distrikts ein schrfft-
liches Verzeichniß mit Namen und Geschlecht einhan-

digen, von allen jenen Männern, die von ihrer Ge-
meinde abwesend und im Verdacht sind, sich bei e-en

Aufrührern zu befinden.

5. Der Regierungsstàtthalter ist eingeladen, mir
dieses Vrrzcichniß mitzutheile», sobald er lolehes

wird erhalten haben.

6. Gegenwärtige Proklamation soff in be den

Sprachen gedrukt, abgelesen, und allenthalben am
geschlagen werden, wo es nöthig seyn wird.

Der Divisions-General, Soulk,
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